16. JULI 1992 - Königlicher Erlass über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister
(Belgisches Staatsblatt vom 17. Mai 1997)
Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- den Königlichen Erlass vom 21. Februar 1997 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 1. Oktober 1997),
- den Königlichen Erlass vom 23. Juni 1999 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 9. Februar 2000),
- den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2001 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 21. August 2001),
- den Königlichen Erlass vom 17. Juni 2008 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 26. August 2008),

- den Königlichen Erlass vom 23. Juni 2008 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 26. August 2008),

- den Königlichen Erlass vom 14. November 2008 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 3. Juni 2009),
- den Königlichen Erlass vom 9. März 2017 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 3. April 1984 über den Zugriff bestimmter öffentlicher Behörden auf das Nationalregister der natürlichen Personen und die Fortschreibung und Kontrolle der Informationen, des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister, des Königlichen Erlasses vom 10. Dezember 1996 über verschiedene Identitätsdokumente für Kinder unter zwölf Jahren, des Königlichen Erlasses vom 25. März 2003 über die Personalausweise, des Königlichen Erlasses vom 5. Juni 2004 zur Festlegung der Regelung des Rechts auf Einsichtnahme und Berichtigung der elektronisch im Personalausweis gespeicherten Daten und der in den Bevölkerungsregistern oder im Nationalregister der natürlichen Personen aufgenom​menen Informationen, des Königlichen Erlasses vom 8. Januar 2006 zur Festlegung der Informationstypen, die mit den in Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Informationen verbunden sind, und zur Aufhebung des Königlichen Erlasses vom 29. Juli 1985 über die Personalausweise und des Königlichen Erlasses vom 29. Juli 1985 zur Bestimmung der Aktiengesellschaft IDOC als das mit Herstellung und Druck der Personalausweise beauftragte Unternehmen und zur Ermächtigung zur Mitteilung einiger im Nationalregister aufbewahrten Informationen an diese Gesellschaft (Belgisches Staatsblatt vom 25. August 2017).
Diese Konsolidierung von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 
16. JULI 1992 - Königlicher Erlass über die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister
KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Unter Bevölkerungsregister ist die alphabetische Datei zu verstehen, in der die Informationen über die im Gesetz vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die Personalausweise und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Personen angegeben sind.


Dieses Register enthält ebenfalls Informationen über ausländische Beamte und andere ausländische Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften und ihre Ehepartner und die zu ihren Lasten lebenden Familienmitglieder, die sich gemäß Artikel 16 des Protokolls vom 8. April 1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften, gebilligt durch das Gesetz vom 13. Mai 1966, im Königreich niedergelassen haben und Gegenstand eines Vermerks in den Bevölkerungsregistern sind.


Art. 2 - Unter Fremdenregister ist die alphabetische Datei zu verstehen, in der die Informationen über die in Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern erwähnten Personen angegeben sind.


Art. 3 - Die Bevölkerungsregister und das Fremdenregister bilden eine einzige alphabetische Datei.


Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses werden sie Register genannt.

KAPITEL II - Führung der Register

Art. 4 - Die Führung der Register gehört zur Zuständigkeit des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums.


Der Standesbeamte ist insbesondere damit beauftragt, für die genaue Beachtung all dessen, was die Führung der Register betrifft, zu sorgen.


Art. 5 - Die Register werden ständig fortgeschrieben.


Art. 6 - Personenstandsurkunden in Bezug auf Personen, die nicht in der Gemeinde eingetragen sind, werden der Gemeinde, in der diese Personen in den Registern eingetragen sind, binnen acht Tagen ab dem Datum dieser Urkunden durch Abschrift oder Auszug mitgeteilt.


Für Geburten wird im Auszug aus der Personenstandsurkunde die Abstammung vermerkt; dieser Auszug wird der Gemeinde, in der das Kind tatsächlich wohnen wird, zwecks Eintragung notifiziert.


Art. 7 - § 1 - Wer seinen Hauptwohnort in einer Gemeinde des Königreichs festlegen oder ihn in eine andere Gemeinde des Königreichs verlegen will, muss der Gemeindeverwaltung des Ortes, an dem er sich niederlässt, dies melden.


Wird der Hauptwohnort innerhalb derselben Gemeinde oder ins Ausland verlegt, wird die Meldung in der Gemeinde, in der der Betreffende eingetragen ist, vorgenommen.


§ 2 - Wechseln die in Artikel 1 Absatz 2 erwähnten Personen ihren Hauptwohnort, so wird dies den betreffenden Gemeinden durch die Behörden der Europäischen Gemeinschaften mitgeteilt.


§ 3 - Wenn ein nicht für mündig erklärter Minderjähriger zum ersten Mal den elterlichen Wohnort verlässt, um seinen Hauptwohnort woanders festzulegen, muss die Person beziehungsweise eine der Personen, die die Gewalt über ihn ausüben, ihn bei der Meldung begleiten.  Bei einem späteren Wohnortswechsel dieses Minderjährigen setzt die neue Eintragungsgemeinde diese Personen davon in Kenntnis.


§ 4 - Die in § 1 erwähnte Meldung muss binnen acht Werktagen ab dem Tag des effektiven Einzugs in die neue Wohnung oder bei Verlegung des Hauptwohnortes in ein anderes Land spätestens am Vortag des Wegzugs erfolgen.


Diese Meldung wird von der Kontaktperson des Haushalts vorgenommen, wenn sie den gesamten Haushalt betrifft.


§ 5 - Die Untersuchung, ob der Wohnort, der von einer Person angegeben wird, die ihren Hauptwohnort in einer Gemeinde des Königreichs festlegt oder den Wohnort in Belgien wechselt, auch ihr wirklicher Hauptwohnort ist [oder gegebenenfalls ob der Wegzug ins Ausland auch wirklich erfolgt ist], wird von der lokalen Behörde [binnen fünfzehn Werktagen] ab der in § 1 erwähnten Meldung durchgeführt.


Nach Ablauf dieser Untersuchung notifiziert die Gemeindebehörde der Gemeinde des vorherigen Wohnortes [innerhalb eines Monats] nach dem Datum der in § 1 erwähnten Meldung, dass der Betreffende in den Registern eingetragen ist oder dass sein Antrag auf Eintragung abgelehnt worden ist.

[Unter "Werktagen" sind im Rahmen des vorliegenden Artikels alle Tage außer Samstage, Sonntage und Feiertage zu verstehen.

Als Eintragungsdatum gilt das Datum der Meldung des Wechsels des Hauptwohnortes oder der Meldung der Niederlassung auf dem Staatsgebiet des Königreichs. Erfolgt die Meldung per Brief, entspricht das Eintragungsdatum dem Datum des Eingangs der Meldung bei der Gemeindeverwaltung.


Wenn die in Absatz 1 erwähnte Untersuchung hinsichtlich des tatsächlichen Hauptwohnortes deutlich ergibt, dass der Betreffende seinen Hauptwohnort zum Zeitpunkt der Meldung des Wohnortswechsels oder der Niederlassung auf dem Staatsgebiet des Königreichs noch nicht an der betreffenden Adresse hatte, kann seine Eintragung an einem späteren Datum erfolgen, aber keinesfalls später als das Datum der positiven Feststellung des Hauptwohnortes.]


§ 6 - Ist die Eintragung in einer neuen Gemeinde angezeigt, übermittelt die Gemeinde des vorherigen Wohnortes binnen acht Werktagen ab Erhalt der in § 5 erwähnten Notifizierung die Akte der betreffenden Person.


§ 7 - Jede Person, die eingetragen wird, wird aufgefordert, unverzüglich bei der Gemeindeverwaltung zu erscheinen, insbesondere um den im Gesetz vom 19. Juli 1991 erwähnten Personalausweis oder das als Bescheinigung über die Eintragung in die Register geltende Dokument ergänzen oder ersetzen zu lassen.

§ 8 - [Betrifft die in § 1 erwähnte Meldung nicht für mündig erklärte minderjährige Kinder, deren Eltern nicht mehr zusammenleben, und wird sie von einem der beiden Elternteile vorgenommen, benachrichtigt die Gemeinde den anderen Elternteil binnen zehn Werktagen.

Die Eintragung nicht für mündig erklärter Minderjähriger, deren Eltern nicht mehr zusammenleben, erfolgt an der Adresse des Hauptwohnortes des Elternteils, für den gemäß § 5 festgestellt wird, dass diese Minderjährigen größtenteils dort wohnen, selbst wenn eine gerichtliche Entscheidung oder eine Vereinbarung zwischen den Eltern vorliegt, in der die Eintragung der nicht für mündig erklärten Minderjährigen unter einer anderen Adresse festgelegt wird.


Wird gemäß § 5 festgestellt, dass nicht für mündig erklärte Minderjährige, deren Eltern nicht mehr zusammenleben, gleichmäßig aufgeteilt bei jedem der beiden Elternteile wohnen, erfolgt die Eintragung dieser Minderjährigen auf der Grundlage einer gegenseitigen Vereinbarung der Eltern, der letzten gerichtlichen Entscheidung zur gleichmäßig aufgeteilten Unterbringung, der letzten notariellen Urkunde zur gleichmäßig aufgeteilten Unterbringung oder in Ermangelung einer Vereinbarung, gerichtlichen Entscheidung oder notariellen Urkunde unter der Adresse des letzten Hauptwohnortes der Minderjährigen. Solange eine Eintragung nicht auf der Grundlage einer der im ersten Satz erwähnten Modalitäten erfolgen kann, wird sie unter der Adresse des Hauptwohnortes des Elternteils vorgenommen, der die Kinderzulagen bezieht, es sei denn, die Gerichtshöfe und Gerichte treffen diesbezüglich eine andere Entscheidung.]
[Art. 7 § 5 Abs. 1 und 2 abgeändert durch Art. 2 Nr. 1 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); § 5 Abs. 3 bis 5 eingefügt durch Art. 2 Nr. 2 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); § 8 ersetzt durch Art. 2 Nr. 3 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 8 - Die Gemeindeverwaltung forscht nach Personen, die ihren Hauptwohnort in einer anderen Gemeinde des Königreichs oder im Ausland festgelegt haben, ohne dies in der Form und innerhalb der Fristen, die in Artikel 7 vorgeschrieben sind, zu melden.


Wenn es sich als unmöglich erweist, den neuen Hauptwohnort ausfindig zu machen, ordnet das Bürgermeister- und Schöffenkollegium die Streichung von Amts wegen aus den Registern an aufgrund eines Untersuchungsberichtes des Standesbeamten, in dem festgehalten wird, dass es unmöglich ist, den Hauptwohnort zu bestimmen. [Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium oder das Gemeindekollegium ordnet automatisch eine Streichung von Amts wegen an, wenn aufgrund des Untersuchungsberichtes des Standesbeamten festgestellt wird, dass die gesuchte Person seit mindestens sechs Monaten unauffindbar ist.]

Wird bei der Untersuchung festgestellt, dass der Betreffende sich im Ausland niedergelassen hat, nimmt das Bürgermeister- und Schöffenkollegium die Streichung von Amts wegen vor, es sei denn, der Betreffende befindet sich in einem der in Artikel 18 Absatz 1 erwähnten Fälle zeitweiliger Abwesenheit.


Die in Absatz 2 und 3 erwähnten Beschlüsse zur Streichung von Amts wegen gelten ab dem Datum des Beschlusses des Kollegiums.


Ergibt sich aus der Untersuchung, dass der Betreffende seinen Hauptwohnort in einer anderen Gemeinde des Königreichs festgelegt hat, wird die Verwaltung dieser Gemeinde davon in Kenntnis gesetzt.

[Art. 8 Abs. 2 ergänzt durch Art. 3 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 9 - Die Gemeindeverwaltung forscht ebenfalls nach Personen, die ihren Hauptwohnort in der Gemeinde festgelegt haben, ohne in den Registern eingetragen zu sein.


Wenn diese Personen nie in einer Gemeinde des Königreichs eingetragen waren, ordnet das Bürgermeister- und Schöffenkollegium ihre Eintragung von Amts wegen an dem Tag, an dem ihre Anwesenheit in der Gemeinde aufgrund eines vom Standesbeamten vorgelegten Berichts festgestellt worden ist, an.


Haben diese Personen es versäumt, die in Artikel 7 vorgesehene Meldung zu machen, werden sie bei der Gemeindeverwaltung vorgeladen, um diese Meldung vorzunehmen.


[Wenn die vorerwähnten Personen der Vorladung nicht Folge leisten, trägt das Bürgermeister- und Schöffenkollegium oder das Gemeindekollegium sie von Amts wegen am Datum ein, an dem ihre Anwesenheit in der Gemeinde aufgrund eines Berichts des Standesbeamten festgestellt worden ist.]

[Die Gemeindeverwaltung forscht ebenfalls nach nicht für mündig erklärten Minder​jährigen, die nicht in Artikel 7 § 3 erwähnt sind und ihren Hauptwohnort an einem anderen Ort als dem elterlichen Wohnort festlegen, für die die in diesem Artikel 7 § 3 erwähnte Meldung jedoch nicht erfolgt ist. Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium oder das Gemeindekollegium ordnet ihre Eintragung von Amts wegen am Datum an, an dem ihre Anwesenheit in der Gemeinde aufgrund eines Berichts des Standesbeamten festgestellt worden ist, dies selbst wenn der betreffende nicht für mündig erklärte Minderjährige bei einem Elternteil wohnt, dem die elterliche Autorität aberkannt worden ist oder dem durch eine gerichtliche Entscheidung zur Übertragung des ausschließlichen Sorgerechts an den anderen Elternteil das Sorgerecht aberkannt worden ist. Die Personen, die die elterliche Autorität über diese Minderjährigen ausüben, werden von dieser Eintragung von Amts wegen in Kenntnis gesetzt.]

[Art. 9 Abs. 4 ersetzt durch Art. 4 Nr. 1 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); Abs. 5 eingefügt durch Art. 4 Nr. 2 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 10 - Der Gemeinderat legt durch eine Verordnung die Modalitäten fest, nach denen die in Artikel 7 § 5 erwähnte Untersuchung durchgeführt und der in Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 2 erwähnte Bericht erstellt wird.


Art. 11 - Die Eintragung in die Register erfolgt auf der Grundlage:


1. jeder Unterlage, mit der die Identität der Person festgestellt wird,


2. der Feststellung des in Artikel 7 § 5 erwähnten wirklichen Hauptwohnortes,


3. des in Artikel 9 [Absatz 2, 4 und 5] erwähnten Beschlusses des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums zur Eintragung von Amts wegen,


4. des aufgrund von Artikel 8 des vorerwähnten Gesetzes vom 19. Juli 1991 gefassten Beschlusses des Ministers des Innern oder seines Beauftragten zur Eintragung von Amts wegen,


5. des gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gefassten Beschlusses, mit dem der Aufenthalt oder die Niederlassung gestattet oder erlaubt wird.


[Das Datum der Eintragung ist das in den vorerwähnten Beschlüssen und Unterlagen angegebene Datum oder das in Anwendung von Artikel 7 § 5 festgelegte Datum.]

Der Vermerk der in Artikel 1 Absatz 2 erwähnten Personen trägt das Datum, das in den in Artikel 7 § 2 erwähnten Unterlagen angegeben ist.

[Art. 11 Abs. 1 Nr. 3 abgeändert durch Art. 5 Nr. 1 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); Abs. 2 ersetzt durch Art. 5 Nr. 2 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 12 - Die Streichung aus den Registern erfolgt auf der Grundlage folgender Unterlagen: 

1. des Totenscheins oder eines Auszugs aus diesem Schein,


2. der in Artikel 7 § 5 erwähnten Bescheinigung über die Eintragung in der Gemeinde des neuen Wohnortes,


3. des in Artikel 8 Absatz 2 und 3 erwähnten Beschlusses des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums zur Streichung von Amts wegen,


4. des aufgrund von Artikel 8 des vorerwähnten Gesetzes vom 19. Juli 1991 gefassten Beschlusses des Ministers des Innern oder seines Beauftragten zur Streichung von Amts wegen,


5. des gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern gefassten Beschlusses, mit dem dem Aufenthalt oder der Niederlassung ein Ende gesetzt wird oder der Verlust des Aufenthalts- oder Niederlassungsrechts beziehungsweise der Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis festgestellt wird.


Für Personen, die sich im Ausland niederlassen, erfolgt die Streichung aus den Registern auf der Grundlage der Wegzugserklärung an dem Tag, an dem diese abgegeben worden ist.

Die Streichung der in Artikel 1 Absatz 2 erwähnten Personen erfolgt am Datum, das in den in Artikel 7 § 2 erwähnten Unterlagen angegeben ist.


Art. 13 - Wenn eine Verwaltung eine Person eintragen muss, die aus dem Ausland zurückkehrt oder von Amts wegen gestrichen worden ist, notifiziert sie dies der Gemeinde des letzten Wohnortes, indem sie ihr eine Eintragungsbescheinigung schickt, und bittet um Übermittlung der eventuellen Akte.


Art. 14 - Die Gemeindepolizei meldet dem Bevölkerungsdienst der Gemeinde die Personen, die sich in einem der in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 aufgeführten Fälle befinden, dies gemäß den Bestimmungen des neuen Gemeindegesetzes.


Art. 15 - [Die Gemeinden schreiben die Register in der Form individueller Karteikarten fort. Die Gemeinden sind von der materiellen Führung, das heißt auf Papier, der Karteikarten, die die Register bilden, befreit, sofern die Datenverarbeitungsmittel, die sie einsetzen, ein sofortiges Abrufen und die sofortige Fortschreibung der Daten ermöglichen, eine ausreichende Sicherheit gegen jegliche Zerstörung oder Beschädigung der Informationen bieten und die Kontinuität des Bevölkerungsdienstes erlauben.]

[Art. 15 ersetzt durch Art. 6 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]
KAPITEL III - Bestimmung des Hauptwohnortes

Art. 16 - § 1 - Die Bestimmung des Hauptwohnortes beruht auf einer tatsächlichen Situation, das heißt auf der Feststellung des tatsächlichen Aufenthalts in einer Gemeinde während des größten Teils des Jahres.


Diese Feststellung erfolgt auf der Grundlage verschiedener Elemente, namentlich des Ortes, an den der Betreffende nach Ausübung seiner Berufstätigkeit zurückkehrt, des Ortes, an dem die Kinder zur Schule gehen, des Arbeitsortes, des Energieverbrauchs und der Telefonkosten, des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Ehepartners oder der anderen Haushaltsmitglieder.


§ 2 - […]

§ 3 - [Es genügt nicht, dass eine Person lediglich die Absicht äußert, ihren Hauptwohnort an einem bestimmten Ort festzulegen, oder einen Eigentumsnachweis, einen Mietvertrag oder einen anderen Wohnnachweis vorlegt], damit die Eintragung als Hauptwohnort für die betreffende Gemeindeverwaltung gerechtfertigt ist.

[Art. 16 § 2 aufgehoben durch Art. 7 Nr. 1 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); § 3 abgeändert durch Art. 7 Nr. 2 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 17 - Eine zeitweilige Abwesenheit ändert nicht den Hauptwohnort.

Art. 18 - [§ 1 - Unter "zeitweiliger Abwesenheit" im Sinne von Artikel 17 versteht man das nicht tatsächliche Wohnen am Hauptwohnort während eines bestimmten Zeitraums mit Wahrung ausreichender Interessen als Nachweis, dass die Rückkehr an den Hauptwohnort jederzeit möglich ist.

Unter "ausreichenden Interessen" im Sinne des vorhergehenden Absatzes versteht man die Möglichkeit, über eine Wohnung zu verfügen, die entweder unbewohnt oder von mindestens einem Haushaltsmitglied bewohnt bleibt.

§ 2 - Eine zeitweilige Abwesenheit von mehr als drei Monaten kann bei der Gemeindeverwaltung der Gemeinde des Hauptwohnortes anhand des Ad-hoc-Formulars gemeldet werden. Der für Inneres zuständige Minister legt das Muster des Formulars für die Meldung der zeitweiligen Abwesenheit und die Angaben, die darauf vermerkt sein müssen, fest. Diese Angaben müssen insbesondere die in § 1 erwähnte Adresse des Hauptwohnortes enthalten.

Eine zeitweilige Abwesenheit darf nicht mehr als ein Jahr betragen, gerechnet ab dem Beginndatum der Abwesenheit.

Eine zeitweilige Abwesenheit kann einmal erneuert werden, vorausgesetzt, sie ist gemäß Absatz 1 gemeldet worden; die Erneuerung muss vom Betreffenden bei seiner Gemeindeverwaltung anhand eines Formulars gemeldet werden, dessen Muster von dem für Inneres zuständigen Minister festgelegt wird. Wird die Erneuerung der zeitweiligen Abwesenheit nicht gemeldet, nimmt die Gemeinde die Streichung von Amts wegen vor.

Wer zeitweilig abwesend ist, kann jederzeit seine Eintragung in der Gemeinde beantragen, in der er tatsächlich wohnt, oder seine Streichung wegen Wegzug ins Ausland beantragen.

§ 3 - In Abweichung von den in § 2 Absatz 2 und 3 aufgezählten Bedingungen in Bezug auf die Dauer und Erneuerung der zeitweiligen Abwesenheit gelten folgende Personen ebenfalls als zeitweilig abwesend, wenn sie dies gemäß § 2 bei ihrer Gemeindeverwaltung melden:

1. Personen, die sich auf belgischem Staatsgebiet in Pflegeeinrichtungen und anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen, die zur Aufnahme von Kranken bestimmt sind, in Altenheimen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Abteilungen von Kranken​häusern, die Alten- und Pflegeheimen gleichgesetzt sind, oder in psychiatrischen Anstalten aufhalten, und Personen, die bei Privatleuten untergebracht sind, dies für die Dauer ihres Aufenthalts zu Zwecken der Therapie und/oder der medizinischen Hilfe,

2. Personen, die in Strafanstalten und Einrichtungen zum Schutz der Gesellschaft inhaftiert sind, dies für die Dauer ihrer Inhaftierung,

3. Minderjährige, die in Anwendung des Gesetzes vom 8. April 1965 über den Jugendschutz oder des Gesetzes vom 1. März 2002 über die vorläufige Unterbringung Minderjähriger, die eine als Straftat qualifizierte Tat begangen haben, in Einrichtungen untergebracht sind, dies für die Dauer ihrer Unterbringung,

4. Militär- und Zivilpersonal der im Ausland stationierten Belgischen Streitkräfte, ins Ausland abkommandierte Militärpersonen, sei es zu internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder zu einer Militärbasis im Ausland, und Mitglieder ihres Haushalts, dies für die Dauer ihrer Stationierung oder Abkommandierung,

5. Personalmitglieder der föderalen Polizei, die nicht im Königreich anwesend sind und entweder das Militär- und Zivilpersonal der im Ausland stationierten Belgischen Streitkräfte begleiten oder einen spezifischen Auftrag im Ausland erfüllen, und Mitglieder ihres Haushalts, dies für die Dauer ihrer Begleitung oder ihres Auftrags,

6. einberufene Milizpflichtige und Dienstverweigerer aus Gewissensgründen während ihrer Dienstzeit, Milizpflichtige, die aufgrund von Artikel 16 der am 30. April 1962 koordinierten Milizgesetze vom Militärdienst freigestellt worden sind, dies für die Dauer ihrer Dienstzeit oder ihres Auftrags bei der Entwicklungszusammenarbeit,

7. Föderal-, Regional- und Gemeinschaftsbedienstete, die ein Amt in einer belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung im Ausland ausüben, vorausgesetzt, sie haben eine hierarchische Verbindung zum Leiter der Vertretung und sind auf der Diplomatenliste der vorerwähnten Vertretung eingetragen, und Mitglieder ihres Haushalts, dies für die Dauer ihres Auftrags,

8. Personen, die von gemäß dem Gesetz vom 19. März 2013 über die Belgische Entwicklungszusammenarbeit zugelassenen Vereinigungen einen Auftrag im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erhalten haben, und Mitglieder ihres Haushalts, dies für die Dauer ihres Auftrags im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit,

9. Personen, deren Verschwinden seit sechs Monaten oder länger bei der lokalen oder föderalen Polizei gemeldet worden ist, unbeschadet der in Buch I Titel IV des Zivilgesetz​buches erwähnten Bestimmungen über Verschollene. Die zeitweilige Abwesenheit geht zu Ende mit der Rückkehr der verschwundenen Person oder der Feststellung ihres Todes,

10. Personen, die im Rahmen ihres Berufs eine spezifische Arbeit oder einen bestimmten Auftrag in einer anderen Gemeinde des Königreichs oder im Ausland ausführen, und Mitglieder ihres Haushalts, dies für die Dauer ihrer Arbeit oder ihres Auftrags,

11. Schüler und Studenten über sechzehn Jahre, die weiterhin finanziell zu Lasten ihrer Eltern sind und sich außerhalb des Wohnortes des Haushalts, zu dem sie gehören, aufhalten, dies für die Dauer ihres Studiums.


Die Gründe für die zeitweilige Abwesenheit, die die Anwendung des vorliegenden Paragraphen rechtfertigen, werden besonders auf dem in § 2 Absatz 1 erwähnten Formular angegeben und müssen ausreichend durch Belege nachgewiesen werden.]
[Art. 18 ersetzt durch Art. 8 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 19 - Ausländische Personen, die Mitglieder des diplomatischen Korps sind oder denen die gleichen Immunitäten zustehen wie dem diplomatischen Korps, werden nicht in die Register eingetragen.

[Belgische Studenten, die nie im Königreich eingetragen waren oder das Königreich seit mehr als fünf Jahren verlassen haben und die sich ausschließlich für ihr Studium zeitweilig auf belgischem Staatsgebiet aufhalten:

1. werden nicht in die Bevölkerungsregister eingetragen, wenn sie weiterhin finanziell zu Lasten ihrer Eltern sind,


2. werden auf ihren Antrag hin in die Bevölkerungsregister eingetragen, wenn sie einerseits nachweisen können, dass sie finanziell nicht mehr zu Lasten ihrer Eltern sind und sie andererseits nicht in den konsularischen Registern eingetragen sind.]
[Art. 19 Abs. 2 ersetzt durch Art. 9 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]

Art. 20 - [§ 1 - Personen, die sich in einer mobilen Wohnung aufhalten, werden eingetragen in die Bevölkerungsregister:


- der Gemeinde, in der sie mindestens sechs Monate pro Jahr an einer festen Adresse wohnen,


- oder der Gemeinde, in der sie über eine Bezugsadresse verfügen.

§ 2 - [Personen, die aus beruflichen Gründen keinen Hauptwohnort haben oder mehr haben, werden auf ihren Antrag hin für eine Höchstdauer von einem Jahr unter einer Bezugs​adresse eingetragen.

Die durch Absatz 1 vorgeschriebene Höchstdauer gilt nicht für folgende Personen:

1. Mitglieder des Militär- und Zivilpersonals der im Ausland stationierten Belgischen Streitkräfte, ins Ausland abkommandierte Militärpersonen, sei es zu internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder zu einer Militärbasis im Ausland, dies für die Dauer ihrer Stationierung oder Abkommandierung,

2. Personalmitglieder der föderalen Polizei, die nicht im Königreich anwesend sind und entweder das Militär- und Zivilpersonal der im Ausland stationierten Belgischen Streitkräfte begleiten oder einen spezifischen Auftrag im Ausland erfüllen, dies für die Dauer ihrer Begleitung oder ihres Auftrags,

3. einberufene Milizpflichtige und Dienstverweigerer aus Gewissensgründen während ihrer Dienstzeit, Milizpflichtige, die aufgrund von Artikel 16 der am 30. April 1962 koordinierten Milizgesetze vom Militärdienst freigestellt worden sind, dies für die Dauer ihrer Dienstzeit oder ihres Auftrags bei der Entwicklungszusammenarbeit,

4. Föderal-, Regional- und Gemeinschaftsbedienstete, die ein Amt in einer belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung im Ausland ausüben, vorausgesetzt, sie haben eine hierarchische Verbindung zum Leiter der Vertretung und sind auf der Diplomatenliste der vorerwähnten Vertretung eingetragen, dies für die Dauer ihres Auftrags,


5. Personen, die von gemäß dem Gesetz vom 19. März 2013 über die Belgische Entwicklungszusammenarbeit zugelassenen Vereinigungen einen Auftrag im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erhalten haben, dies für die Dauer ihres Auftrags im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.]

§ 3 - Personen, die keinen Wohnort haben oder mehr haben und daher Sozialhilfe im Sinne von Artikel 57 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren oder das durch das Gesetz vom 7. August 1974 zur Einführung des Rechts auf ein Existenzminimum vorgesehene Existenzminimum beantragen, kommen für die Eintragung unter der Adresse des öffentlichen Sozialhilfezentrums einer Gemeinde aufgrund des Mangels an ausreichenden Existenzmitteln in Betracht.


Für die Eintragung dieser Personen in die Bevölkerungsregister stellt das öffentliche Sozialhilfezentrum ihnen eine Unterlage aus, in der bescheinigt wird, dass die Bedingungen für eine Eintragung unter der Adresse des Zentrums erfüllt sind.


Nach Eintragung aufgrund der vorerwähnten Unterlage müssen die betreffenden Personen sich mindestens einmal pro Quartal beim öffentlichen Sozialhilfezentrum melden.


Das öffentliche Sozialhilfezentrum teilt dem Bürgermeister- und Schöffenkollegium mit, welche dieser Personen die erforderlichen Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Eintragung unter der Adresse des Zentrums nicht mehr erfüllen. Aufgrund der vom öffentlichen Sozialhilfezentrum vorgelegten Unterlagen nimmt das Bürgermeister- und Schöffenkollegium ihre Streichung vor.


§ 4 - Die in Anwendung der Paragraphen 1 bis 3 erfolgte Eintragung erstreckt sich gegebenenfalls auf Mitglieder des Haushalts der Personen, die in diesen Paragraphen erwähnt sind.


§ 5 - [Wenn für eine Eintragung unter einer Bezugsadresse als Gegenleistung eine Entschädigung gefordert wird, darf diese in keinem Fall die Zusatzkosten, die eine solche Eintragung mit sich bringt, übersteigen.]]

[Art. 20 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 21. Februar 1997 (B.S. vom 6. März 1997); § 2 ersetzt durch Art. 10 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017); § 5 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 23. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juli 2008)]
KAPITEL IV - Streitsachen in Bezug auf den Wohnort

Art. 21 - Der Minister des Innern bestimmt die Beamten, die ermächtigt sind, bei Schwierigkeiten und in Streitfällen in Bezug auf die Bestimmung des Hauptwohnortes und in Bezug auf die in den Artikeln 8 und 9 erwähnten Maßnahmen zur Streichung und Eintragung von Amts wegen Untersuchungen vor Ort vorzunehmen.


Die lokalen Behörden müssen diesen Beamten beistehen, um ihnen die Erfüllung ihres Auftrags zu erleichtern.


Die Verwaltungen, die über Auskünfte verfügen, die für die Untersuchung von Nutzen sind, müssen den in Absatz 1 bestimmten Personen diese mitteilen.

KAPITEL V - Inspektion der Register
Art. 22 - [Der für Inneres zuständige Minister beauftragt Beamte seines Dienstes, regelmäßig die Register jeder Gemeinde zu inspizieren und die Anweisungen über den Wohnortswechsel durch mündliche Erläuterungen zu ergänzen. Diese Beamten, die ermächtigt sind, auf das Nationalregister der natürlichen Personen zuzugreifen, überprüfen bei ihren Inspektionen, ob die Informationen des Nationalregisters der natürlichen Personen und der Register übereinstimmen.


Von den in Absatz 1 erwähnten Beamten im Anschluss an ihre Inspektionen gemachte Bemerkungen werden den betreffenden Gemeinden vom Beauftragten des Ministers in einem amtlichen Bericht übermittelt.]
[Art. 22 ersetzt durch Art. 11 des K.E. vom 9. März 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]
KAPITEL VI - Schluss- und Aufhebungsbestimmungen

Art. 23 - Verstöße gegen die Artikel 1 bis 14 [und Artikel 20] des vorliegenden Erlasses werden gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister und die Personalausweise und zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen mit einer Geldstrafe von sechsundzwanzig bis zu fünfhundert Franken bestraft.

[Art. 23 abgeändert durch Art. 2 des K.E. vom 21. Februar 1997 (B.S. vom 6. März 1997) und Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]

Art. 24 - Der Königliche Erlass vom 1. April 1960 zur Regelung der Führung der Bevölkerungsregister, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 31. März 1975, 16. Mai 1980, 18. März 1981 und 3. April 1984, wird aufgehoben.


Art. 25 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des dritten Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 26 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
